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MITTEILUNGEN DER SÄV

Für Mitglieder, die mit der Sächsischen 
Ärzteversorgung das SEPA-Lastschrift-
verfahren vereinbart haben, erfolgt der 
Lastschrifteinzug 2023 zu den nachfol-
gend genannten Terminen . Gemäß § 23 
SSÄV werden die Beiträge für ange-
stellte Mitglieder zu jedem Monatsende 
und für die in Niederlassung be  find-
lichen Mitglieder zum Ende eines jeden 
Quartals fällig, sofern nicht ein monat-
licher Einzug vereinbart wurde .

Termine des Lastschrifteinzugs

Monatlicher Lastschrifteinzug
Januar 31 .01 .2023
Februar 28 .02 .2023
März 31 .03 .2023
April 28 .04 .2023
Mai 31 .05 .2023
Juni 30 .06 .2023
Juli 31 .07 .2023
August 31 .08 .2023

September 29 .09 .2023
Oktober 30 .10 .2023
November 30 .11 .2023
Dezember 29 .12 .2023

Quartalsweiser Lastschrifteinzug
I . Quartal 31 .03 .2023
II . Quartal 30 .06 .2023
III . Quartal 29 .09 .2023
IV . Quartal 29 .12 .2023

Die SEPA-Lastschriften haben ein fes-
tes Fälligkeitsdatum, an dem die Kon-
tobelastung erfolgt .
Möchten Sie der Sächsischen Ärztever-
sorgung eine Einzugsermächtigung er -
teilen, verwenden Sie bitte das SEPA-
Lastschriftformular, welches Sie unter 
www .saev .de (Downloadbereich) finden .
Beim Lastschriftverfahren kennzeich-
net die Gläubiger-Identifikationsnum-
mer den Zahlungsempfänger und er -
scheint als Verwendungszweck auf 

Ihrem Kontoauszug . Die Gläubiger-ID 
der Sächsischen Ärzteversorgung lau-
tet: DE31|ZZZ0|0000|3830|46 . Die 
Man datsreferenz dient in Kombination 
mit der Gläubiger-ID der eindeutigen 
Identifizierung der zugrunde liegenden 
Einzugsermächtigung . Sie setzt sich 
zusammen aus der Mitgliedsnummer 
und einem Großbuchstaben, beginnend 
mit „A“ .

Mitglieder der Sächsischen Ärztever-
sorgung, die freiwillige Mehrzahlungen 
leisten möchten und bereits das SEPA-
Lastschriftverfahren vereinbart haben, 
informieren die Mitarbeiter der Mitglie-
derbetreuung bitte rechtzeitig schrift-
lich über die Höhe der freiwilligen 
Mehrzahlungen, damit der Lastschrift-
einzug wunschgemäß erfolgen kann . 
Die Zahlung muss bis zum 29 . Dezem-
ber des laufenden Kalenderjahres auf 
dem Beitragskonto eingegangen sein . ■
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